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Zitat von Quittengelee

Vielleicht, Rechtsberatung ist das hier sowieso nicht. Im zitierten Text geht es aber
auch um psychische Folgen und Gefahr für sich und andere, da steht nirgends, dass es
um eine Seuche gehen muss. Es könnte z.B. auch um Drogenkonsum gehen.

Ja, aber hier läge, sofern die Schule betroffen ist, dann auch eine Pflichtverletzung nach § 53
vor. Wenn der Schüler/die Schülerin nur Drogen nähme ohne schulischen Kontext, wäre wieder
§ 54 im Spiel.
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